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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1990 Nr. 46 ausgegeben am 29. August 1990 

 

Gesetz 
vom 28. November 1989 

über die obligatorische Unfallversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. Versicherte Personen 

A. Obligatorische Versicherung 

Art. 1 

Versicherte Personen 

1) Obligatorisch versichert sind die in Liechtenstein beschäftigten 
Arbeitnehmer, einschliesslich der Heimarbeiter, Lehrlinge, Praktikanten, 
Volontäre sowie der in Beschützenden Betrieben oder Invalidenbetrieben 
tätigen Personen. 

2) Die Regierung kann die Versicherungspflicht durch Verordnung 
auf Personen ausdehnen, die in einem arbeitsvertragsähnlichen Verhältnis 
stehen. Sie kann Ausnahmen von der Versicherungspflicht vorsehen, 
namentlich für mitarbeitende Familienmitglieder, unregelmässig Beschäf-
tigte und Arbeitnehmer internationaler Organisationen und ausländi-
scher Staaten. 



832.20 (Original) 
 

2 

Art. 2 

Räumliche Geltung 

1) Wird ein Arbeitnehmer eines Arbeitgebers in Liechtenstein für be-
schränkte Zeit im Ausland beschäftigt, so wird die Versicherung nicht 
unterbrochen. 

2) Nicht versichert sind Arbeitnehmer, die von einem Arbeitgeber im 
Ausland für beschränkte Zeit nach Liechtenstein entsandt werden. 

Art. 3 

Beginn, Ende und Ruhen der Versicherung 

1) Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer 
aufgrund der Anstellung die Arbeit antritt oder hätte antreten sollen, in 
jedem Falle aber im Zeitpunkt, da er sich auf den Weg zur Arbeit begibt. 

2) Die Versicherung endet mit dem 30. Tag nach dem Tage, an dem 
der Anspruch auf mindestens den halben Lohn aufhört. 

3) Der Versicherer hat dem Versicherten die Möglichkeit zu bieten, 
die Versicherung durch besondere Abrede bis zu 180 Tagen zu verlängern. 

4) Die Versicherung ruht, wenn der Versicherte einer ausländischen 
obligatorischen Unfallversicherung untersteht. 

5) Die Regierung regelt die Vergütungen und Ersatzeinkünfte, die als 
Lohn gelten, die Form und den Inhalt von Abreden über die Verlänge-
rung von Versicherungen sowie die Fortdauer der Versicherung bei Ar-
beitslosigkeit durch Verordnung. 

B. Freiwillige Versicherung 

Art. 4 

Versicherungsfähige Personen 

1) In Liechtenstein wohnhafte Selbständigerwerbende und ihre nicht 
obligatorisch versicherten mitarbeitenden Familienmitglieder können 
sich freiwillig versichern. 

2) Ausgeschlossen von dieser freiwilligen Versicherung sind nichter-
werbstätige Arbeitgeber, die lediglich Hausbedienstete beschäftigen. 
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Art. 5 

Gestaltung 

1) Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung gelten 
sinngemäss für die freiwillige Versicherung. 

2) Die Regierung erlässt durch Verordnung Vorschriften über den 
Beitritt, den Rücktritt, den Ausschluss und die Prämienbemessung bei 
der freiwilligen Versicherung. 

II. Gegenstand der Versicherung 

Art. 6 

Allgemeines 

1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versi-
cherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen, Berufs-
krankheiten und Körperschädigungen, die den Folgen eines Unfalles 
ähnlich sind, gewährt. 

2) Die Regierung regelt durch Verordnung, welche Körperschädigun-
gen als den Folgen eines Unfalles ähnlich anzusehen sind. 

3) Die Versicherung erbringt ihre Leistungen ausserdem für Schädi-
gungen, die dem Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefügt werden 
(Art. 10). 

Art. 7 

Berufsunfälle 

1) Als Berufsunfälle gelten Unfälle, die dem Versicherten zustossen: 
a) bei Arbeiten, die er auf Anordnung des Arbeitgebers oder in dessen 

Interesse ausführt; 
b) während der Arbeitspausen sowie vor und nach der Arbeit, wenn er 

sich befugterweise auf der Arbeitsstätte oder im Bereiche der mit seiner 
beruflichen Tätigkeit zusammenhängenden Gefahren aufhält. 

2) Für Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitsdauer das von der Regierung 
durch Verordnung festzusetzende Mindestmass nicht erreicht, gelten 
auch Unfälle auf dem Arbeitsweg als Berufsunfälle. 



832.20 (Original) 
 

4 

3) Die Regierung kann durch Verordnung für Wirtschaftszweige mit 
besonderen Betriebsformen wie die Landwirtschaft und das Kleingewerbe 
den Berufsunfall entsprechend den Besonderheiten dieser Betriebsformen 
abweichend umschreiben. 

Art. 8 

Nichtberufsunfälle 

1) Als Nichtberufsunfälle gelten alle Unfälle, die nicht zu den Berufs-
unfällen zählen. 

2) Teilzeitbeschäftigte nach Art. 7 Abs. 2 sind gegen Nichtberufs-
unfälle nicht versichert. 

Art. 9 

Berufskrankheiten 

1) Als Berufskrankheiten gelten Krankheiten, die bei der beruflichen 
Tätigkeit ausschliesslich oder vorwiegend durch schädigende Stoffe oder 
bestimmte Arbeiten verursacht worden sind. Die Regierung bezeichnet 
durch Verordnung die Liste dieser Stoffe und Arbeiten sowie der arbeits-
bedingten Erkrankungen. 

2) Als Berufskrankheiten gelten auch andere Krankheiten, von denen 
nachgewiesen wird, dass sie ausschliesslich oder stark überwiegend durch 
berufliche Tätigkeit verursacht worden sind. 

3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Berufskrankheiten von ih-
rem Ausbruch an einem Berufsunfall gleichgestellt. Sie gelten als aus-
gebrochen, sobald der Betroffene diesbezüglich erstmals ärztlicher Be-
handlung bedarf oder arbeitsunfähig ist. 
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III. Versicherungsleistungen 

A. Pflegeleistungen und Kostenvergütungen 

Art. 10 

Heilbehandlung 

1) Der Versicherte hat Anspruch auf die zweckmässige Behandlung 
der Unfallfolgen, namentlich auf: 
a) die ambulante Behandlung durch einen Arzt, einen Zahnarzt oder auf 

deren Anordnung durch eine Person in einem anderen Beruf der Ge-
sundheitspflege; 

b) die ärztlich oder zahnärztlich verordneten Arzneimittel und Analysen; 
c) die Behandlung, Verpflegung und Unterkunft in der allgemeinen 

Abteilung einer Heilanstalt; 
d) die ärztlich verordneten Nach- und Badekuren; 
e) die der Heilung dienlichen Arzneimittel und Heilvorrichtungen. 

2) Der Versicherte kann den Arzt, den Zahnarzt, die Apotheke und 
die Heilanstalt frei wählen. 

3) Die Regierung kann durch Verordnung die Leistungspflicht der 
Versicherung näher umschreiben und die Kostenvergütung für Behand-
lung im Ausland begrenzen. Sie kann festlegen, unter welchen Voraus-
setzungen und in welchem Umfang der Versicherte Anspruch auf Haus-
pflege hat. 

Art. 11 

Hilfsmittel 

1) Der Versicherte hat Anspruch auf die Hilfsmittel, die körperliche 
Schädigungen oder Funktionsausfälle ausgleichen. Die Regierung erstellt 
durch Verordnung die Liste dieser Hilfsmittel und kann in dieser Ver-
ordnung vorschreiben, bei welcher Art von Bezugsquellen diese Hilfs-
mittel zu beziehen sind. 

2) Die Hilfsmittel müssen einfach und zweckmässig sein. Sie werden 
zu Eigentum oder leihweise abgegeben. 
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Art. 12 

Sachschäden 

Der Versicherte hat Anspruch auf Deckung der durch den Unfall 
verursachten Schäden an Hilfsmitteln, die einen Körperteil oder eine 
Körperfunktion ersetzen. Für Brillen, Hörapparate und Zahnprothesen 
besteht ein Ersatzanspruch nur, wenn eine behandlungsbedürftige Körper-
schädigung vorliegt. 

Art. 13 

Reise-, Transport-, Rettungs- und Suchkosten 

1) Die notwendigen Rettungs- und Suchkosten und die medizinisch 
notwendigen Reise- und Transportkosten werden vergütet. 

2) Die Regierung kann die Vergütung für Kosten im Ausland durch 
Verordnung begrenzen. 

Art. 14 

Leichentransport- und Bestattungskosten 

1) Die notwendigen Kosten für die Überführung der Leiche an den 
Bestattungsort werden vergütet. Die Regierung kann die Vergütung der 
im Ausland entstehenden Kosten durch Verordnung begrenzen. 

2) Die Bestattungskosten werden bis zur Höhe des siebenfachen 
Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes vergütet. 
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B. Geldleistungen 

1. Versicherter Verdienst 

Art. 15 

1) Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst 
bemessen. 

2) Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der 
letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der 
innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn. 

3) Die Regierung setzt durch Verordnung den Höchstbetrag des ver-
sicherten Verdienstes fest und bezeichnet die dazugehörenden Neben-
bezüge und Ersatzeinkünfte. Sie erlässt Bestimmungen über den versicher-
ten Verdienst in Sonderfällen, namentlich bei: 
a) langdauernder Taggeldberechtigung; 
b) Berufskrankheiten; 
c) Versicherten, die nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn 

erhalten; 
d) Versicherten, die unregelmässig beschäftigt sind. 

2. Taggeld 

Art. 16 

Anspruch 

1) Ist der Versicherte infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeits-
unfähig, so hat er Anspruch auf ein Taggeld. 

2) Der Anspruch auf Taggeld entsteht am zweiten Tag nach dem Un-
falltag. Er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, 
mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod des Versicherten. 
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Art. 17 

Höhe 

1) Das Taggeld beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 % des versi-
cherten Verdienstes. Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird es entspre-
chend gekürzt. 

2) Die Regierung stellt durch Verordnung für die Bemessung der 
Taggelder verbindliche Tabellen auf. 

3. Invalidenrente 

Art. 18 

Anspruch 

1) Wird der Versicherte infolge des Unfalles invalid, so hat er An-
spruch auf eine Invalidenrente. 

2) Als invalid gilt, wer voraussichtlich bleibend oder für längere Zeit 
in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist. Für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das der Versicherte nach 
Eintritt der unfallbedingten Invalidität und nach Durchführung allfälliger 
Eingliederungsmassnahmen durch eine ihm zumutbare Tätigkeit erzielen 
kann, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das er erzielen 
könnte, wenn er nicht invalid geworden wäre. Erweist sich eine Vermitt-
lung durch die staatliche Arbeitsvermittlung für eine zumutbare Tätigkeit 
als nicht möglich, hat der Versicherte Anspruch auf eine volle Invaliden-
rente. 

3) Die Regierung kann durch Verordnung die Bestimmung des Inva-
liditätsgrades näher regeln. 

Art. 19 

Beginn und Ende des Anspruchs 

1) Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärzt-
lichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes 
des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliede-
rungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit 
dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen 
dahin. Für den Monat, in dem der Rentenanspruch entsteht, wird die 
Rente voll ausbezahlt. 
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2) Der Anspruch erlischt mit der gänzlichen Abfindung, mit dem 
Auskauf der Rente oder dem Tod des Versicherten. Für den Monat, in 
dem der Rentenanspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt. 

3) Die Regierung erlässt durch Verordnung nähere Vorschriften über 
die Entstehung des Rentenanspruchs, wenn von der Fortsetzung der 
ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszu-
standes des Versicherten mehr zu erwarten ist, der Entscheid der Invali-
denversicherung über die berufliche Eingliederung jedoch erst später 
gefällt wird. 

Art. 20 

Höhe 

1) Die Invalidenrente beträgt bei Vollinvalidität 80 % des versicherten 
Verdienstes; bei Teilinvalidität wird sie entsprechend gekürzt. 

2) Hat der Versicherte Anspruch auf eine Rente der Invalidenversi-
cherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung, so wird ihm 
eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht der Differenz zwischen 
100 % des versicherten Verdienstes und der Rente der Invalidenversiche-
rung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung, höchstens aber 
dem für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. Die Komple-
mentärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten 
Renten festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familien-
angehörige bestimmten Teile der Rente der Invalidenversicherung oder 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung angepasst. 

3) Die Regierung erlässt durch Verordnung nähere Vorschriften über 
die Berechnung der Komplementärrenten in Sonderfällen. 

Art. 21 

Heilbehandlung nach Festsetzung der Rente 

1) Nach der Festsetzung der Rente werden dem Bezüger die Pflege-
leistungen und Kostenvergütungen (Art. 10 bis 13) gewährt, wenn er: 
a) an einer Berufskrankheit leidet; 
b) unter einem Rückfall oder an Spätfolgen leidet und die Erwerbsfähig-

keit durch medizinische Vorkehrungen wesentlich verbessert oder 
vor wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt werden kann; 
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c) zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der 
Behandlung und Pflege bedarf; 

d) erwerbsunfähig ist und sein Gesundheitszustand durch medizinische 
Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchti-
gung bewahrt werden kann. 

2) Der Versicherer kann die Wiederaufnahme einer ärztlichen Be-
handlung anordnen. Unterzieht sich der Rentenbezüger dieser Behand-
lung nicht, so kann die Versicherungsleistung ganz oder teilweise entzogen 
werden. 

3) Bei Rückfällen und Spätfolgen sowie bei der vom Versicherer an-
geordneten Wiederaufnahme der ärztlichen Behandlungen hat der Renten-
bezüger auch Anspruch auf die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen 
(Art. 10 bis 13). Erleidet er während dieser Zeit eine Verdiensteinbusse, 
so erhält er ein Taggeld, das nach dem letzten vor der neuen Heilbehand-
lung erzielten Verdienst bemessen wird. 

Art. 22 

Revision der Rente 

1) Ändert sich der Invaliditätsgrad des Rentenbezügers erheblich, so 
wird die Rente für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder 
aufgehoben. Nach dem Monat, in dem Männer das 65. und Frauen das 
62. Altersjahr vollendet haben, kann die Rente nicht mehr revidiert werden. 

2) Für Untersuchungen und Beobachtungen, die für die Revision er-
forderlich sind, werden die gesetzlichen Leistungen erbracht. Erleidet der 
Versicherte durch die Untersuchung oder Beobachtung eine Ver-
diensteinbusse, so werden ihm Taggelder gewährt. 

Art. 23 

Abfindung des Versicherten 

1) Kann aus der Art des Unfalles und dem Verhalten des Versicherten 
geschlossen werden, dass er durch eine einmalige Entschädigung wieder 
erwerbsfähig würde, so hören die bisherigen Leistungen auf und der 
Versicherte erhält eine Abfindung von höchstens dem dreifachen Betrag 
des versicherten Jahresverdienstes. 

2) Ausnahmsweise kann eine Abfindung neben einer gekürzten Rente 
ausgerichtet werden. 
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4. Integritätsentschädigung 

Art. 24 

Anspruch 

1) Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche 
Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat er An-
spruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. 

2) Die Entschädigung wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, 
falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen 
Behandlung gewährt. 

Art. 25 

Höhe 

1) Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung 
gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versi-
cherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der 
Schwere des Integritätsschadens abgestuft. 

2) Die Regierung erlässt durch Verordnung nähere Bestimmungen 
über die Bemessung der Entschädigung. 

5. Hilflosenentschädigung 

Art. 26 

Anspruch 

1) Bedarf der Versicherte wegen der Invalidität für die alltäglichen 
Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen 
Überwachung, so hat er Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. 

2) Der Anspruch besteht nicht, solange sich der Versicherte in einer 
Heilanstalt aufhält und hiefür Leistungen der Sozialversicherung bean-
spruchen kann. 
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Art. 27 

Höhe 

Die Hilflosenentschädigung wird nach dem Grad der Hilflosigkeit 
bemessen. Ihr Monatsbetrag beläuft sich auf mindestens den doppelten 
und höchstens den sechsfachen Höchstbetrag des versicherten Tagesver-
dienstes. Für die Revision der Hilflosenentschädigung gilt Art. 22 sinn-
gemäss. 

6. Hinterlassenenrenten 

Art. 28 

Allgemeines 

Stirbt der Versicherte an den Folgen des Unfalles, so haben der über-
lebende Ehegatte und die Kinder Anspruch auf Hinterlassenenrenten. 

Art. 29 

Anspruch des überlebenden Ehegatten 

1) Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente oder eine 
Abfindung. 

2) Wurde die Ehe nach dem Unfall geschlossen, so besteht der An-
spruch, wenn sie vorher verkündet worden war oder beim Tode mindes-
tens zwei Jahre gedauert hat. 

3) Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente, wenn er 
bei der Verwitwung eigene rentenberechtigte Kinder hat oder mit anderen 
durch den Tod des Ehegatten rentenberechtigt gewordenen Kindern in 
gemeinsamem Haushalt lebt oder wenn er mindestens zu zwei Dritteln 
invalid ist oder es binnen zwei Jahren seit dem Tode des Ehegatten wird. 
Der überlebende Ehegatte hat zudem Anspruch auf eine Rente, wenn er 
bei der Verwitwung das 45. Altersjahr zurückgelegt hat; er hat Anspruch 
auf eine einmalige Abfindung, wenn er die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf eine Rente nicht erfüllt. 

4) Der getrennte oder geschiedene Ehegatte ist der Witwe oder dem 
Witwer gleichgestellt, sofern der Verunfallte ihm gegenüber zu Unter-
haltsbeiträgen verpflichtet war. 

5) Die Rente oder die Abfindung des überlebenden Ehegatten kann 
gekürzt oder verweigert werden, wenn er seine Pflichten gegenüber den 
Kindern in schwerwiegender Weise nicht erfüllt hat oder nicht erfüllt. 
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Der nicht ausbezahlte Renten- oder Abfindungsbetrag ist den Kindern, 
denen gegenüber der überlebende Ehegatte seine Pflichten in schwerwie-
gender Weise nicht erfüllt hat oder nicht erfüllt, zu gleichen Teilen aus-
zuzahlen. 

6) Der Anspruch auf eine Rente entsteht mit dem Monat nach dem 
Tode des Versicherten oder mit dem nachträglichen Eintritt einer Invali-
dität von mindestens zwei Dritteln beim überlebenden Ehegatten. Er 
erlischt mit der Wiederverheiratung, mit dem Tode des Berechtigten oder 
dem Auskauf der Rente. Für den Monat, in dem der Rentenanspruch 
erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt. 

Art. 30 

Anspruch der Kinder 

1) Die Kinder des verstorbenen Versicherten haben Anspruch auf eine 
Waisenrente. Haben sie einen Elternteil verloren, so erhalten sie die Ren-
te für Halbwaisen; sind beide Elternteile gestorben oder stirbt in der 
Folge der andere Elternteil oder bestand das Kindesverhältnis nur zum 
verstorbenen Versicherten, so erhalten sie die Rente für Vollwaisen. 

2) Die Regierung erlässt durch Verordnung nähere Vorschriften über 
die Rentenberechtigung von Pflegekindern und in Fällen, in denen der 
verstorbene Versicherte nur zur Leistung eines Unterhaltsbeitrages ver-
pflichtet war. 

3) Der Anspruch entsteht mit dem Monat nach dem Tode des Versi-
cherten oder des anderen Elternteils. Er erlischt mit der Vollendung des 
18. Altersjahres, mit der Heirat oder dem Tode der Waise oder mit dem 
Auskauf der Rente. Der Rentenanspruch dauert bis zum Abschluss der 
Ausbildung, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Für den 
Monat, in dem der Rentenanspruch erlischt, wird die Rente voll ausbe-
zahlt. 
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Art. 31 

Höhe der Renten 

1) Die Hinterlassenenrenten betragen vom versicherten Verdienst: 
für Witwen und Witwer 40 %; 
für Halbwaisen 15 %; 
für Vollwaisen 25 %; 
für mehrere Hinterlassene zusammen höchstens 70 %. 

2) Die Hinterlassenenrente für den getrennten oder geschiedenen E-
hegatten entspricht 20 % des versicherten Verdienstes, höchstens aber 
dem geschuldeten Unterhaltsbeitrag. 

3) Die Renten werden gleichmässig herabgesetzt, wenn sie für den 
überlebenden Ehegatten und die Kinder mehr als 70 % oder zusammen 
mit der Rente für den getrennten oder geschiedenen Ehegatten mehr als 
90 % ausmachen. Fällt später die Rente eines dieser Hinterlassenen da-
hin, so erhöhen sich die Renten der übrigen gleichmässig bis zum 
Höchstbetrag ihrer Ansprüche. 

4) Haben die Hinterlassenen Anspruch auf Renten der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung oder Invalidenversicherung, so wird ihnen 
gemeinsam eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht der Diffe-
renz zwischen 100 % des versicherten Verdienstes und den Renten der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung oder der Invalidenversicherung, 
höchstens aber dem in Abs. 1 vorgesehenen Betrag. Die Komplementär-
rente des getrennten oder geschiedenen Ehegatten entspricht der Diffe-
renz zwischen dem geschuldeten Unterhaltsbeitrag und der Rente der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung, höchstens aber dem in Abs. 2 
vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen 
Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und lediglich den 
Änderungen im Bezügerkreis der Alters- und Hinterlassenen- oder der 
Invalidenrenten angepasst. 

5) Die Regierung erlässt durch Verordnung nähere Vorschriften über 
die Berechnung der Komplementärrenten sowie der Renten für Vollwaise, 
wenn beide Elternteile versichert waren. 
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Art. 32 

Höhe der Abfindung 

Die Abfindung für den überlebenden oder den getrennten oder ge-
schiedenen Ehegatten entspricht: 
a) dem einfachen Jahresbetrag der Rente, wenn die Ehe weniger als ein 

Jahr gedauert hat; 
b) dem dreifachen Jahresbetrag der Rente, wenn die Ehe mindestens ein 

Jahr, aber weniger als fünf Jahre gedauert hat; 
c) dem fünffachen Jahresbetrag der Rente, wenn die Ehe mehr als fünf 

Jahre gedauert hat. 

Art. 33 

Wiederaufleben der Rente des überlebenden Ehegatten 

Ist der Anspruch des überlebenden Ehegatten wegen Wiederverheira-
tung erloschen und wird die neue Ehe nach weniger als zehn Jahren ge-
trennt, geschieden oder ungültig erklärt, so lebt der Rentenanspruch im 
folgenden Monat wieder auf. 

7. Anpassung der Renten an die Teuerung 

Art. 34 

1) Zum Ausgleich der Teuerung erhalten die Bezüger von Invaliden- 
und Hinterlassenenrenten Zulagen. Diese gelten als Bestandteil der Rente. 

2) Die Regierung setzt durch Verordnung die Zulagen aufgrund des 
Landesindex der Konsumentenpreise fest. Die Zulagen werden in der 
Regel alle zwei Jahre jeweils auf Beginn des Kalenderjahres der Teuerung 
angepasst. Die Anpassung erfolgt früher, wenn der Landesindex der 
Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres um mehr als 8 %, und später, 
wenn er innerhalb von zwei Jahren um weniger als 5 % angestiegen ist. 
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8. Auskauf von Renten 

Art. 35 

1) Der Versicherer kann eine Invaliden- oder Hinterlassenenrente je-
derzeit nach ihrem Barwert auskaufen, wenn der Monatsbetrag geringer 
ist als die Hälfte des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes. 
Bei Hinterlassenenrenten wird der Gesamtbetrag aller Renten berück-
sichtigt. In den übrigen Fällen ist der Auskauf nur mit dem Einverständ-
nis und im offenkundigen langfristigen Interesse des Rentenberechtigten 
zulässig. Das Amt für Volkswirtschaft überprüft das Vorliegen der ent-
sprechenden Voraussetzungen. 

2) Mit dem Auskauf erlöschen die Ansprüche aus dem Unfall. 
Nimmt jedoch nach dem Auskauf die unfallbedingte Invalidität erheblich 
zu, so kann der Versicherte eine entsprechende Invalidenrente beanspru-
chen. Der Auskauf einer Invalidenrente berührt den Anspruch auf eine 
Hinterlassenenrente nicht. 

C. Kürzung und Verweigerung von Versicherungsleistungen 

1. Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen 

Art. 36 

1) Die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen sowie die Taggelder 
und Hilflosenentschädigungen werden nicht gekürzt, wenn die Gesund-
heitsschädigung nur teilweise Folge eines Unfalles ist. 

2) Die Invalidenrenten, Integritätsentschädigungen und die Hinterlas-
senenrenten werden angemessen gekürzt, wenn die Gesundheitsschädi-
gung oder der Tod nur teilweise die Folge eines Unfalles ist. Gesund-
heitsschädigungen vor dem Unfall, die zu keiner Verminderung der Er-
werbsfähigkeit geführt haben, werden bei Invaliden- und Hinterlasse-
nenrenten nicht berücksichtigt. 
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2. Schuldhafte Herbeiführung des Unfalles 

Art. 37 

Verschulden des Versicherten 

1) Hat der Versicherte den Gesundheitsschaden oder den Tod ab-
sichtlich herbeigeführt, so besteht kein Anspruch auf Versicherungsleis-
tungen, mit Ausnahme der Bestattungskosten. Anspruch auf Versiche-
rungsleistungen besteht jedoch dann, wenn der Versicherte zur Zeit der 
Tat ohne Verschulden gänzlich unfähig war, vernunftgemäss zu handeln 
oder wenn die Selbsttötung, der Selbsttötungsversuch oder die Selbstver-
stümmelung die eindeutige Folge eines versicherten Unfalles war. 

2) Hat der Versicherte den Unfall grobfahrlässig herbeigeführt, so 
werden die Geldleistungen gekürzt. Die Kürzung beträgt jedoch höchs-
tens die Hälfte der Leistungen, wenn der Versicherte im Zeitpunkt des 
Unfalles für Angehörige zu sorgen hat, denen bei seinem Tode Hinter-
lassenenrenten zustehen würden, oder wenn er an den Unfallfolgen stirbt. 

3) Hat der Versicherte den Unfall bei Ausübung eines Verbrechens 
oder Vergehens herbeigeführt, so können die Geldleistungen gekürzt 
oder in besonders schweren Fällen verweigert werden. Hat der Versi-
cherte im Zeitpunkt des Unfalles für Angehörige zu sorgen, denen bei 
seinem Tode Hinterlassenenrenten zustünden, oder stirbt er an den Un-
fallfolgen, so werden Geldleistungen höchstens um die Hälfte gekürzt. 

Art. 38 

Verschulden des Hinterlassenen 

1) Hat ein Hinterlassener den Tod des Versicherten absichtlich her-
beigeführt, so hat er keinen Anspruch auf Geldleistungen. 

2) Hat ein Hinterlassener den Tod des Versicherten grobfahrlässig 
herbeigeführt, so werden die ihm zukommenden Geldleistungen gekürzt; 
in besonders schweren Fällen können sie verweigert werden. 
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3. Aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse 

Art. 39 

1) Bei Vorliegen aussergewöhnlicher Gefahren und Wagnisse können 
in der Versicherung der Nichtberufsunfälle sämtliche Leistungen verwei-
gert oder Geldleistungen gekürzt werden. 

2) Die Regierung bezeichnet durch Verordnung diejenigen ausserge-
wöhnlichen Gefahren und Wagnisse, die zu diesen Folgen führen können. 

4. Zusammentreffen mit anderen Sozialversicherungsleistungen 

Art. 40 

Wenn keine Koordinationsregel dieses Gesetzes eingreift, so werden 
Geldleistungen, ausgenommen Hilflosenentschädigungen, soweit ge-
kürzt, als sie mit den anderen Sozialversicherungsleistungen zusammen-
treffen und den mutmasslich entgangenen Verdienst übersteigen. 

D. Rückgriff 

Art. 41 

Grundsatz 

Gegenüber einem Dritten, der für den Unfall haftet, tritt der Versi-
cherer im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen 
Leistungen in die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen 
ein. 
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Art. 42 

Umfang des Rückgriffs 

1) Die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen gehen 
nur soweit auf den Versicherer über, als dessen Leistungen zusammen 
mit dem vom Dritten geschuldeten Ersatz den Schaden übersteigen. 

2) Hat jedoch der Versicherer seine Leistungen wegen grobfahrlässiger 
Herbeiführung des Unfalles gekürzt, so gehen die Ansprüche des Versi-
cherten und seiner Hinterlassenen entsprechend dem Verhältnis der 
Versicherungsleistungen zum Schaden auf den Versicherer über. 

3) Die Ansprüche, die nicht auf den Versicherer übergehen, bleiben 
dem Versicherten und seinen Hinterlassenen gewahrt. Kann nur ein Teil 
des vom Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus 
zuerst die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen zu 
befriedigen. 

Art. 43 

Gliederung der Ansprüche 

1) Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf den Versi-
cherer über. 

2) Leistungen gleicher Art sind namentlich: 
a) vom Versicherer und vom Dritten zu erbringende Vergütungen für 

Heilungs- und Pflegekosten; 
b) Taggeld und Ersatz für Arbeitsunfähigkeit während der gleichen 

Zeitdauer; 
c) Invalidenrente und Ersatz für Erwerbsunfähigkeit; 
d) Integritätsentschädigung und Genugtuung; 
e) Hinterlassenenrenten und Ersatz für Versorgerschaden; 
f) Bestattungs- und Todesfallkosten. 

3) Leistet der Versicherer Renten, so können Ansprüche hiefür nur 
bis zu dem Zeitpunkt auf ihn übergehen, bis zu welchem der Dritte 
Schadenersatz schuldet. 
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Art. 44 

Einschränkung der Haftpflicht 

1) Ein Haftpflichtanspruch steht dem obligatorisch Versicherten und 
seinen Hinterlassenen gegen den Ehegatten, einen Verwandten in auf- 
und absteigender Linie oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Person nur zu, wenn der Belangte den Unfall absichtlich oder 
grobfahrlässig herbeigeführt hat. 

2) Die gleiche Einschränkung gilt für den Haftpflichtanspruch aus 
einem Berufsunfall gegen den Arbeitgeber des Versicherten sowie gegen 
dessen Familienangehörige und Arbeitnehmer. Besondere Haftungs-
bestimmungen anderer Gesetze sind nicht anwendbar. 

E. Festsetzung und Gewährung der Leistungen 

1. Feststellung des Unfalles 

Art. 45 

Unfallmeldung 

1) Der versicherte Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber oder dem 
Versicherer den Unfall, der eine ärztliche Behandlung erfordert oder eine 
Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat, unverzüglich zu melden. Im Todesfall 
sind die anspruchsberechtigten Hinterlassenen zur Meldung verpflichtet. 

2) Der Arbeitgeber hat dem Versicherer unverzüglich Mitteilung zu 
machen, sobald er erfährt, dass ein Versicherter seines Betriebes einen 
Unfall erlitten hat, der eine ärztliche Behandlung erfordert, eine Arbeits-
unfähigkeit oder den Tod zur Folge hat. 

3) Der selbständigerwerbende Versicherte hat dem Versicherer den 
Unfall, der eine ärztliche Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähig-
keit zur Folge hat, unverzüglich zu melden. Im Todesfall sind die an-
spruchsberechtigten Hinterlassenen zur Meldung verpflichtet. 
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Art. 46 

Versäumnis der Unfallmeldung 

1) Versäumen der Versicherte oder seine Hinterlassenen die Unfall-
meldung in unentschuldbarer Weise und erwachsen daraus dem Versi-
cherer erhebliche Umtriebe, so können die auf die Zwischenzeit entfal-
lenden Geldleistungen bis zur Hälfte entzogen werden. 

2) Der Versicherer kann jede Leistung um die Hälfte kürzen, wenn 
ihm der Unfall oder der Tod infolge unentschuldbarer Versäumnisse des 
Versicherten oder seiner Hinterlassenen nicht binnen dreier Monate 
gemeldet worden ist; er kann die Leistung verweigern, wenn ihm absicht-
lich eine falsche Unfallmeldung erstattet worden ist. 

3) Unterlässt der Arbeitgeber die Unfallmeldung auf unentschuldbare 
Weise, so kann er vom Versicherer für die daraus entstehenden Kosten-
folgen haftbar gemacht werden. 

Art. 47 

Abklärung des Unfallherganges 

1) Sobald der Versicherer von einem Unfall Kenntnis erhalten hat, 
klärt er den Sachverhalt ab. 

2) Zur Ermittlung des Sachverhaltes haben die Landes- oder Ge-
meindebehörden dem Versicherer unentgeltlich Auskünfte zu erteilen. 

3) Der Versicherte oder seine Hinterlassenen sowie sein Arbeitgeber 
haben soweit möglich bei den Abklärungen mitzuwirken und alle erfor-
derlichen Auskünfte wahrheitsgetreu und unentgeltlich zu geben. Wenn 
der Versicherte oder seine Hinterlassenen die Aufklärung des Sachver-
haltes erheblich erschweren, so kann der Versicherer von weiteren Erhe-
bungen absehen und aufgrund der Akten entscheiden. 

4) Unter welchen Voraussetzungen eine Obduktion durchzuführen 
ist, richtet sich nach der Sanitätsgesetzgebung. Seitens des verantwortlichen 
Arztes sind dabei die Interessen des Versicherers angemessen zu berück-
sichtigen. 



832.20 (Original) 
 

22 

2. Gewährung der Leistungen 

Art. 48 

Zweckmässige Behandlung 

1) Der Versicherer kann unter angemessener Rücksichtnahme auf den 
Versicherten und seine Angehörigen die nötigen Anordnungen zur 
zweckmässigen Behandlung des Versicherten treffen. 

2) Die Versicherungsleistungen werden ganz oder teilweise verweigert, 
wenn sich der Versicherte trotz Aufforderung einer zumutbaren Behand-
lung oder einer von der Invalidenversicherung angeordneten, zumutbaren 
Eingliederungsmassnahme für eine wesentliche Verbesserung der Er-
werbsfähigkeit entzieht. 

Art. 49 

Auszahlung der Geldleistungen 

1) Das Taggeld wird in der Regel in den gleichen Zeitabständen wie 
der Lohn ausbezahlt; die Versicherer können die Auszahlung dem Arbeit-
geber übertragen. 

2) Die Taggelder kommen dem Arbeitgeber in dem Ausmass zu, als 
er dem Versicherten trotz der Taggeldberechtigung Lohn bezahlt. 

3) Die Renten und Hilflosenentschädigungen werden in der Regel 
monatlich und zum voraus ausbezahlt. 

Art. 50 

Sicherung und Verrechnung 

1) Die Ansprüche auf Versicherungsleistungen sind unabtretbar, un-
verpfändbar und der Zwangsvollstreckung entzogen. Jede Abtretung 
oder Verpfändung ist nichtig. 

2) Die Regierung bestimmt durch Verordnung, in welchen Fällen die 
Versicherer Massnahmen zu treffen haben, damit Geldleistungen zum 
Unterhalt des Berechtigten und der Personen, für die er zu sorgen hat, 
verwendet werden. 
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3) Forderungen aufgrund dieses Gesetzes sowie Rückforderungen 
von Renten und Taggeldern der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 
der Invalidenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Kranken-
versicherung und von Ergänzungsleistungen zur Alters- und Hinterlas-
senenversicherung oder Invalidenversicherung können mit fälligen Leis-
tungen verrechnet werden. 

3. Nachzahlung und Rückforderung von Leistungen 

Art. 51 

Nachzahlung 

Der Anspruch auf Nachzahlung von Leistungen verjährt fünf Jahre 
nach Ende des Monats, für den sie geschuldet waren. 

Art. 52 

Rückforderung 

1) Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Bei 
gutem Glauben und gleichzeitigem Vorliegen einer grossen Härte ist von 
der Rückforderung abzusehen. 

2) Der Rückforderungsanspruch verjährt mit dem Ablauf eines Jahres, 
nachdem der Versicherer davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber 
fünf Jahre nach der Leistung. Wird der Rückforderungsanspruch aus 
einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine 
längere Verjährung festsetzt, so ist diese massgebend. 
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IV. Medizinalrecht und Tarifwesen 

A. Medizinische Berufe und Heilanstalten 

Art. 53 

Eignung 

1) Die Leistungspflicht der Versicherer erstreckt sich grundsätzlich 
auf alle im In- und Ausland für eine entsprechende Tätigkeit zugelassenen 
Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Angehörige anderer Berufe der Ge-
sundheitspflege. 

2) Die Regierung erlässt durch Verordnung nähere Vorschriften über 
die Leistungspflicht der Versicherer bei der Behandlung von Versicherten 
im Ausland. 

Art. 54 

Wirtschaftlichkeit der Behandlung 

Wer für Patienten zu Lasten der Unfallversicherung tätig ist, hat sich 
in der Behandlung, in der Verordnung und Abgabe von Arzneimitteln 
sowie in der Anordnung und Durchführung von Heilanwendungen und 
Analysen auf das durch den Behandlungszweck geforderte Mass zu be-
schränken. 
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B. Zusammenarbeit und Tarife 

Art. 55 

1) Die Versicherer regeln mit den medizinischen Berufen und anderen 
Berufen der Gesundheitspflege sowie mit den Betrieben der Gesund-
heitspflege vertraglich die Zusammenarbeit und legen die Tarife fest. Jede 
Person und jeder Betrieb, die die Voraussetzungen gemäss Art. 53 erfüllen, 
können dem Vertrag beitreten. Die Tarifverträge bedürfen der Genehmi-
gung durch die Regierung. 

2) Die Regierung sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen 
anderer Sozialversicherungszweige und kann diese durch Verordnung für 
anwendbar erklären. Sie regelt durch Verordnung die Vergütung für 
Versicherte, die sich in eine Heilanstalt ohne Tarifvereinbarung begeben. 

3) Kommt ein Tarifvertrag nicht zustande, so legt die Regierung den 
Tarif fest, zu dem den Versicherten die Kosten vergütet werden. Sie kann 
diesen Tarif befristen. 

4) Für alle Versicherten der obligatorischen Unfallversicherung sind 
die gleichen Taxen zu berechnen. 

5) Die Regierung regelt durch Verordnung die Kostenübernahme bei 
Behandlung im Ausland. 

C. Streitigkeiten 

Art. 56 

Streitigkeiten zwischen Versicherern einerseits und Angehörigen me-
dizinischer Berufe, Angehörigen anderer Berufe der Gesundheitspflege, 
Heilanstalten sowie anderen Betrieben der Gesundheitspflege anderer-
seits werden durch ein Schiedsgericht gemäss den Bestimmungen der 
Zivilprozessordnung (§§ 594 bis 616 ZPO) entschieden. 
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V. Organisation und Durchführung 

A. Versicherer 

1. Allgemeines 

Art. 57 

Versicherungsunternehmungen 

Die Unfallversicherung wird von durch die Regierung hiefür zugelas-
senen Versicherungsunternehmungen durchgeführt. 

Art. 58 

Zulassung 

1) Versicherungsunternehmungen, welche die Übernahme der Un-
fallversicherung beabsichtigen, haben die Genehmigung hiezu bei der 
Regierung einzuholen. 

2) Die Regierung kann neue Versicherungsunternehmungen und sol-
che, die bereits für andere Versicherungszweige konzessioniert sind, 
zulassen, wenn 
a) ein Bedarf besteht und aus wirtschaftlichen oder sonstigen im öffent-

lichen Interesse liegenden Gründen kein Einwand zu erheben ist, 
b) der Nachweis über die Hinterlage einer von der Regierung festgesetzten, 

zu Gunsten der Regierung vinkulierten Kaution bei der Liechtenstei-
nischen Landesbank erbracht wird, 

c) ein dauernd im Inland wohnhafter Liechtensteiner, der Vollmacht für 
den Versicherungsabschluss und die Regulierung von Schadensfällen 
hat, als Repräsentant zur Vertretung der Versicherungsunternehmung 
gegenüber den Behörden bestellt wird, 

d) die Versicherungsunternehmung bestehende vertragliche Abmachun-
gen zwischen dem Land Liechtenstein und den die obligatorische 
Unfallversicherung durchführenden Versicherungsgesellschaften unter-
zeichnet hat. 
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Art. 59 

Begründung des Versicherungsverhältnisses 

1) Das Versicherungsverhältnis wird durch einen Vertrag zwischen 
dem Arbeitgeber oder dem Selbständigerwerbenden und dem Versicherer 
begründet. 

2) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigung von Arbeitnehmern unver-
züglich dem Versicherer zu melden. 

3) Kommt für einen versicherungspflichtigen Betrieb oder für eine 
versicherungsberechtigte Person mit keiner der zugelassenen Versiche-
rungsunternehmungen ein Versicherungsvertrag zustande, so wird der 
pflichtige Betrieb bzw. die berechtigte Person durch das Amt für Volks-
wirtschaft nach Abklärung der Ursachen einer Versicherungsunterneh-
mung zugewiesen. Diese ist verpflichtet, die Versicherung zu den ihr 
aufgrund des Prämientarifes zustehenden Bedingungen vorzunehmen. 

Art. 60 

Fehlende Versicherung 

Erweist sich, dass ein Betrieb der Pflicht zum Versicherungsabschluss 
nicht nachgekommen ist, so hat die die Versicherung übernehmende 
Versicherungsunternehmung die Schadenabwicklung für einen nicht 
versicherten Unfall durchzuführen sowie Ersatzprämien zu erheben und 
Regress gegen den fehlbaren Arbeitgeber zu nehmen. Sie hat Anspruch 
auf Anrechnung der ihr aus der Schadenabwicklung über den Schaden-
aufwand hinaus entstehenden Kosten im Rahmen der vertraglichen Ab-
machung zwischen dem Land Liechtenstein und den die obligatorische 
Unfallversicherung durchführenden Versicherungsunternehmungen. 
Erforderlichenfalls bezeichnet das Amt für Volkswirtschaft eine Versi-
cherungsunternehmung, welche die Versicherung zu übernehmen hat. 
Die Art. 67 und 68 bleiben vorbehalten. 
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Art. 61 

Prämienverzug; Aufhebung der Versicherungsverträge 

1) Die Versicherungsunternehmungen sind verpflichtet, dem Amt für 
Volkswirtschaft bei Mahnungen zur Zahlung der Prämie eine Abschrift 
des ersten Mahnschreibens zuzusenden. Sind die Arbeitnehmer nicht 
genügend oder gar nicht versichert, so kann die Weiterbeschäftigung der 
Arbeitnehmer bis zum Nachweis, dass eine diesem Gesetz entsprechende 
Versicherung abgeschlossen wurde, von der Regierung mit sofortiger 
Wirkung untersagt werden. 

2) Während des Bestandes der Versicherungspflicht dürfen die Versi-
cherungsunternehmungen die Versicherungsverträge nicht eher aufheben, 
als sie das Amt für Volkswirtschaft hievon verständigt haben. Bis 30 Tage 
nach Eingang dieser Anzeige beim Amt für Volkswirtschaft haften die 
Versicherungsunternehmungen im bisherigen Umfange. 

Art. 62 

Wahl des Versicherers 

Der Arbeitgeber kann unter den für die Durchführung der Unfallver-
sicherung zugelassenen Versicherungsunternehmungen frei wählen. 

2. Leistungspflicht der Versicherer 

Art. 63 

Leistungsumfang 

Die Versicherer haben den obligatorisch und freiwillig Versicherten 
mindestens den in diesem Gesetz vorgeschriebenen Versicherungsschutz 
zu gewähren. 
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Art. 64 

Leistungspflicht 

1) Bei Berufsunfällen erbringt derjenige Versicherer die Leistungen, 
bei dem die Versicherung zur Zeit des Unfalles bestanden hat. Bei Be-
rufskrankheiten ist der Versicherer zu Leistungen verpflichtet, bei dem 
die Versicherung bestanden hat, als der Versicherte zuletzt durch schädi-
gende Stoffe, bestimmte Arbeiten oder durch berufliche Tätigkeiten 
gefährdet war. 

2) Bei Nichtberufsunfällen erbringt derjenige Versicherer die Leis-
tungen, bei dem der Verunfallte zuletzt auch gegen Berufsunfälle versi-
chert war. 

3) Die Regierung regelt durch Verordnung die Leistungspflicht und 
das Zusammenwirken der Versicherer: 
a) für Versicherte, die von verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt wer-

den; 
b) bei einem erneuten Unfall, namentlich wenn er zum Verlust paariger 

Organe oder zu anderen Änderungen des Invaliditätsgrades führt; 
c) beim Tod beider Elternteile; 
d) bei Berufskrankheiten, die in mehreren, bei verschiedenen Versiche-

rern versicherten Betrieben verursacht wurden. 

Art. 65 

Unzuständigkeit des Versicherers 

Erachtet sich ein Versicherer als unzuständig, so überweist er die Sache 
unverzüglich an den zuständigen Versicherer. 
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B. Verfahren bei verletzter Versicherungspflicht 

Art. 66 

Haftung des Arbeitgebers 

1) Arbeitgeber, die der Verpflichtung zur Versicherung ihrer Arbeit-
nehmer nicht entsprochen haben, sind bei einem Unfall dem Betroffenen 
für die vorgeschriebene Mindestleistung haftbar. 

2) Ebenso macht selbstverschuldete Nichterstattung der Unfallanzeige 
den Arbeitgeber für alle hieraus dem Verletzten oder dessen Hinterblie-
benen entstehenden Schäden haftbar. 

Art. 67 

Subsidiär-Haftung der Versicherer 

1) Erweist sich, dass ein Betrieb der Pflicht zum Versicherungsab-
schluss nicht nachgekommen und Art. 66 infolge Insolvenz des Arbeit-
gebers nicht angewandt werden kann, bezeichnet erforderlichenfalls das 
Amt für Volkswirtschaft eine Versicherungsunternehmung, welche die 
Versicherung zu übernehmen hat. Die die Versicherung übernehmende 
Versicherungsunternehmung hat die Schadenabwicklung für einen nicht 
versicherten Unfall durchzuführen sowie Ersatzprämien zu erheben und 
Regress gegen den fehlbaren Arbeitgeber zu nehmen. Sie hat Anspruch 
auf Anrechnung der ihr aus der Schadenabwicklung über den Schaden-
aufwand hinaus entstehenden Kosten. 

2) Der Tatbestand der unzureichenden Versicherung hat im Falle der 
Anwendbarkeit des vorstehenden Absatzes auf die Schadenabwicklung 
keinen Einfluss. 
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C. Zuständigkeiten 

Art. 68 

1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften und über die 
Durchführung dieses Gesetzes obliegt der Regierung, soweit sie in diesem 
Gesetz nicht ausdrücklich dem Amt für Volkswirtschaft zugewiesen 
wird. Die Versicherer, die Versicherten und die Arbeitgeber sind ver-
pflichtet, die für den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

2) Die Regierung kann durch Verordnung einzelne Aufsichtsaufgaben 
an das Amt für Volkswirtschaft delegieren. 

3) Versicherer können im Falle von schwerer Missachtung der gesetz-
lichen Vorschriften von der Durchführung der obligatorischen Unfall-
versicherung ausgeschlossen werden. 

VI. Verhütung von Berufsunfällen und 
Berufskrankheiten 

Art. 69 

Geltungsbereich 

1) Die Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Be-
rufskrankheiten gelten für alle Betriebe, die obligatorisch versicherte 
Arbeitnehmer beschäftigen. 

2) Die Regierung kann die Anwendung dieser Vorschriften für be-
stimmte Betriebs- und Arbeitnehmerkategorien einschränken. 

Art. 70 

Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen 
und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfah-
rung notwendig, nach dem Stand der Technik möglich und den gegebenen 
Verhältnissen angemessen sind. 
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2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer bei der Verhütung von Be-
rufsunfällen und Berufskrankheiten zur Mitwirkung heranzuziehen. 

3) Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Arbeitgeber bei der Ver-
hütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen. Sie 
haben insbesondere persönliche Schutzausrüstungen zu benützen, die 
Sicherheitseinrichtungen richtig zu gebrauchen und dürfen diese ohne 
Erlaubnis des Arbeitgebers weder entfernen noch ändern. 

Art. 71 

Verhütungsmassnahmen 

Die Regierung erlässt mit Verordnung Vorschriften über technische, 
medizinische und andere Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen 
und Berufskrankheiten in den Betrieben. 

Art. 72 

Anordnen von Verhütungsmassnahmen 

1) Das Amt für Volkswirtschaft kann bestimmte Massnahmen zur 
Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten anordnen. Der 
Arbeitgeber hat den Beauftragten des Amtes für Volkswirtschaft den 
Zutritt zu allen Arbeitsräumen und Arbeitsplätzen des Betriebes zu ge-
währen und ihnen zu gestatten, Feststellungen zu machen und Proben zu 
entnehmen. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft kann Versicherte, die hinsichtlich Be-
rufsunfällen oder Berufskrankheiten durch bestimmte Arbeiten besonders 
gefährdet sind, von diesen Arbeiten ausschliessen. Versicherte, die durch 
den Ausschluss von ihrer bisherigen Arbeit im Fortkommen erheblich 
beeinträchtigt sind und keinen Anspruch auf andere Versicherungsleis-
tungen haben, haben Anspruch auf eine spezielle Entschädigung.Die 
Regierung ordnet mit Verordnung die Einzelheiten über derartige Ent-
schädigungen. 
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Art. 73 

Zwangsmassnahmen 

1) Werden Leben oder Gesundheit von Arbeitnehmern durch Miss-
achtung von Sicherheitsvorschriften schwer gefährdet, so untersagt das 
Amt für Volkswirtschaft die Benützung von Räumen oder Einrichtungen 
und kann die Beschlagnahme von Stoffen und Gegenständen verfügen. 

2) In besonders schweren Fällen kann die Regierung den Betrieb bis 
zur Behebung des sicherheitswidrigen Zustandes schliessen. 

Art. 74 

Meldepflicht der Versicherer 

Die Versicherer sind verpflichtet, eine durch sie in einem versiche-
rungspflichtigen Betrieb festgestellte Unzulänglichkeit in der Verhütung 
von Berufsunfällen und Berufskrankheiten dem Amt für Volkswirtschaft 
zu melden. 

Art. 75 

Mitwirkung der Versicherer 

Die Regierung kann eine Mitwirkung der Versicherer bei der Verhü-
tung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten durch besondere Ver-
einbarung mit den Versicherungsgesellschaften regeln. 

Art. 76 

Prämienzuschlag 

Die Regierung kann durch Verordnung einen Prämienzuschlag für 
die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten festsetzen. Sie 
kann bestimmte Betriebskategorien von diesem Prämienzuschlag ganz 
oder teilweise befreien. 
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VII. Finanzierung 

A. Rechnungsgrundlagen und Finanzierungsverfahren 

Art. 77 

Grundlagen und Gliederung der Rechnung 

1) Für die Durchführung der Unfallversicherung sind einheitliche 
Rechnungsgrundlagen zu verwenden. Die Regierung erlässt Richtlinien 
und kann mit den Versicherern diesbezügliche Vereinbarungen treffen. 

2) Die Versicherer führen je eine gesonderte Rechnung für: 
a) die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und der Berufs-

krankheiten; 
b) die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle; 
c) die freiwillige Versicherung. 

3) Die Finanzierung jedes dieser Zweige hat selbsttragend zu sein. 

4) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

Art. 78 

Finanzierungsverfahren 

Die Regierung trifft mit den Versicherern vertragliche Vereinbarungen 
über das Finanzierungsverfahren. 

B. Prämien 

Art. 79 

Prämienpflicht 

1) Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle 
und Berufskrankheiten trägt der Arbeitgeber. 

2) Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Nichtberufs-
unfälle fallen zu zwei Dritteln zu Lasten des Versicherten und zu einem 
Drittel zu Lasten des Landes. 
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3) Der Arbeitgeber schuldet den gesamten Prämienbetrag, mit Aus-
nahme des Landesanteiles an die Prämien der Nichtberufsunfallversiche-
rung. Er zieht den Anteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab. Dieser Ab-
zug darf für den auf eine Lohnperiode entfallenden Prämienbetrag nur 
am Lohnbetrag dieser oder der unmittelbar nachfolgenden Periode statt-
finden. Jede abweichende Abrede zuungunsten der Versicherten ist un-
gültig. 

4) Die Versicherer können den Beitrag des Landes an die Prämien der 
Versicherung für Nichtberufsunfälle für ein Jahr im voraus vorläufig 
beziehen. Nach Jahresabschluss ist der Landesbeitrag von den Versicherern 
aufgrund des wirklichen Gesamtbetrages der Prämien für Nichtberufs-
unfälle endgültig zu berechnen. Ein Mehr- oder Minderbetrag wird 
nachbezogen oder zurückbezahlt. 

Art. 80 

Festsetzung der Prämien 

1) Die Prämien werden in Promillen des versicherten Lohnes bemessen. 

2) Für die Bemessung der Prämien in der Berufsunfallversicherung 
werden die Betriebe nach ihrer Art und ihren Verhältnissen in Klassen 
des Prämientarifs und innerhalb dieser in Stufen eingereiht; dabei werden 
insbesondere Unfallgefahr und Stand der Unfallverhütung berücksichtigt. 
Die Arbeitnehmer eines Betriebes können nach einzelnen Gruppen ver-
schiedenen Klassen und Stufen zugeteilt werden. 

3) Unter dem Vorbehalt einer besonderen Vereinbarung zwischen der 
Regierung und den Versicherern können bei Zuwiderhandlung gegen 
Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten 
die Betriebe jederzeit und auch rückwirkend in eine höhere Gefahrenstufe 
versetzt werden. 

4) Änderungen in der Betriebsart und in den Betriebsverhältnissen 
sind dem zuständigen Versicherer innert 14 Tagen anzuzeigen. 

5) Liegt dem Versicherer eine Meldung über eine für die Einteilung 
erhebliche Änderung in der Betriebsart oder in den spezifischen Be-
triebsverhältnissen eines Versicherungsnehmers vor oder stellt er eine 
solche Änderung selbst fest, so hat er mit Wirkung ab Änderungszeit-
punkt eine Neueinteilung vorzunehmen. 

6) Eine sich ausschliesslich aufgrund der Risikoerfahrung aufdrän-
gende Neueinteilung kann nur auf den Beginn einer neuen Tarifperiode 
vorgenommen werden. 
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7) Der durch die Prämienbedarfssätze je Versicherungszweig und Ge-
fahrenklasse sowie durch Gefahrenstufen-Skalen vorgegebene Prämientarif 
wird für die Dauer einer drei Jahre umfassenden Tarifperiode im voraus 
festgelegt. 

8) Für die Bemessung der Prämien in der Nichtberufsunfallversiche-
rung kann der entsprechende Prämienbedarf nach Gefahrenklassen diffe-
renziert werden. 

9) Die Versicherer können in der Berufsunfallversicherung und in der 
Nichtberufsunfallversicherung nur von der Regierung genehmigte Prä-
mientarife anwenden. Vor Genehmigung der Prämientarife hat die Regie-
rung die an der Durchführung der Unfallversicherung interessierten 
Wirtschaftsverbände anzuhören. 

10) Die Regierung kann mit den Versicherern über die Prämiengestal-
tung besondere Vereinbarungen treffen, insbesondere über die Tarif-
struktur, über das Verfahren bei der Tariffestsetzung und über die Be-
messung des Prämienbedarfs. 

Art. 81 

Bezug der Prämien 

1) Die Arbeitgeber haben laufend Aufzeichnungen zu machen, die 
über Beschäftigungsart und Lohn sowie über Zahl und Daten der Ar-
beitstage eines jeden Arbeitnehmers genaue Auskunft geben. Auf Ver-
langen geben sie dem Versicherer weitere Auskünfte über alle die Versi-
cherung betreffenden Verhältnisse sowie Einsicht in die Aufzeichnungen 
und die zu deren Kontrolle dienenden Unterlagen. 

2) Die Prämien sind für das Rechnungsjahr jeweils im voraus zu ent-
richten, nach Massgabe einer Einschätzung des Versicherers. Gegen einen 
angemessenen Zuschlag kann der Arbeitgeber oder der freiwillig Versi-
cherte die Prämien in halbjährlichen oder vierteljährlichen Raten bezahlen. 

3) Nach Ablauf des Rechnungsjahres berechnet der Versicherer die 
endgültigen Prämienbeträge aufgrund der wirklichen Lohnsumme. Wenn 
die Lohnaufzeichnungen keine sichere Auskunft geben, so werden der 
Prämienberechnung andere Erhebungen zugrunde gelegt, und der Ar-
beitgeber verliert das Recht, die festgesetzten Prämien zu beanstanden. 
Ein Mehr- oder Minderbetrag gegenüber den geschätzten Prämienbeträgen 
wird nachträglich erhoben, zurückerstattet oder verrechnet. Nachforde-
rungen sind binnen Monatsfrist nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
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4) Die Regierung erlässt durch Verordnung Bestimmungen über die 
Zuschläge bei ratenweiser Zahlung und bei Nichteinhaltung der Zah-
lungsfrist, über die Lohnaufzeichnungen, deren Revision und Aufbewah-
rung sowie über die Prämienabrechnung und kann mit den Versicherern 
entsprechende Vereinbarungen treffen. Sie sorgt für die Koordination der 
Bestimmungen über die Ermittlung des versicherten Verdienstes in der 
Unfallversicherung mit den entsprechenden Bestimmungen in anderen 
Sozialversicherungszweigen. 

Art. 82 

Nachzahlung und Rückforderung von Prämien 

1) Prämien, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Rechnungs-
jahres, für das sie geschuldet sind, geltend gemacht werden, können nicht 
mehr eingefordert werden. Wird eine Nachforderung aus einer strafbaren 
Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährung 
festsetzt, so ist diese massgebend. 

2) Der Anspruch auf Rückerstattung zuviel bezahlter Prämien er-
lischt mit dem Ablauf eines Jahres, nach dem der Prämienpflichtige von 
seinen zu hohen Zahlungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf 
Jahre nach Ablauf des Rechnungsjahres, für das die Prämien bezahlt 
wurden. 

Art. 83 

Ersatzprämien 

Die Versicherer erheben vom Arbeitgeber, der seine Arbeitnehmer 
nicht versichert, die Eröffnung des Betriebes nicht gemeldet oder sich 
sonstwie der Prämienpflicht entzogen hat, für die Dauer der Säumnis, 
höchstens aber für fünf Jahre, eine Ersatzprämie in der Höhe des ge-
schuldeten Prämienbetrages. Der Betrag wird verdoppelt, wenn sich der 
Arbeitgeber in unentschuldbarer Weise der Versicherungs- oder Prämien-
pflicht entzogen hat. Kommt der Arbeitgeber seinen Pflichten wiederholt 
nicht nach, so kann eine Ersatzprämie vom drei- bis zehnfachen Prämien-
betrag erhoben werden. Ist als Ersatzprämie der einfache Prämienbetrag zu 
entrichten, so werden Verzugszinsen in der Höhe des gesetzlichen Ver-
zugszinses berechnet. Ersatzprämien dürfen dem Arbeitnehmer nicht am 
Lohn abgezogen werden. 
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VIII. Verfahren und Rechtsmittel 

A. Allgemeines 

Art. 84 

Fristen 

1) Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist 
dem Versicherer eingereicht oder zu dessen Handen der Post übergeben 
werden. Fällt der letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag oder den Karfreitag, so endigt die Frist am nächsten Werktag. 
Gelangt die Eingabe rechtzeitig an einen unzuständigen Versicherer oder 
eine unzuständige Behörde, so gilt die Frist als gewahrt. 

2) Wiederherstellung einer Frist kann erteilt werden, wenn der Be-
troffene unverschuldet abgehalten worden ist, innert der Frist zu han-
deln; das begründete Begehren um Wiederherstellung ist innert 14 Tagen 
nach Wegfall des Hindernisses einzureichen und die versäumte Hand-
lung nachzuholen. 

Art. 85 

Akteneinsicht; Verfahrensrecht 

1) Die Akten stehen den Beteiligten zur Einsicht offen. Dabei sind je-
doch wesentliche private Interessen des Verunfallten und seiner Angehö-
rigen sowie des Arbeitgebers zu wahren. Wer als Beteiligter anzusehen ist, 
richtet sich nach den Vorschriften des Landesverwaltungspflegegesetzes. 

2) Soweit in diesem Gesetz Verfahrensvorschriften nicht gesondert 
geregelt werden, gelangen sinngemäss die Vorschriften des Gesetzes vom 
21. April 1922 über die allgemeine Landesverwaltungspflege, LGBl. 1922 
Nr. 24, in der jeweils gültigen Fassung über das einfache Verwaltungs-
verfahren zur Anwendung. 

Art. 86 

Verfügungen 

1) Über erhebliche Leistungen und Forderungen und über solche, mit 
denen der Betroffene nicht einverstanden ist, hat der Versicherer schrift-
liche Verfügungen zu erlassen. Dasselbe gilt für die Anordnung von 
Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen oder Berufskrankheiten 
durch das Amt für Volkswirtschaft. 
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2) Die Verfügungen sind zu begründen und mit einer Rechtsmittelbe-
lehrung zu versehen. Aus der mangelnden Eröffnung einer Verfügung 
darf dem Betroffenen kein Nachteil erwachsen. 

Art. 87 

Vollstreckung 

Die auf Geldzahlung gerichteten rechtskräftigen Verfügungen sowie 
die auf solchen Verfügungen beruhenden Prämienrechnungen gelten als 
Exekutionstitel im Sinne von Art. 1 Bst. t des Gesetzes vom 24. November 
1971 über das Exekutions- und Rechtssicherungsfahren1 (Exekutions-
ordnung), LGBl. 1972 Nr. 32. 

Art. 88 

Auskunftspflicht 

Die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden sowie die Träger der Sozial-
versicherung sind verpflichtet, den Versicherern die zur Durchführung 
der obligatorischen Unfallversicherung erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen kostenlos zu geben. 

Art. 89 

Schweigepflicht 

1) Personen, die an der Durchführung, der Kontrolle oder der Beauf-
sichtigung der obligatorischen Unfallversicherung beteiligt sind, haben 
über ihre Wahrnehmungen gegenüber Dritten Schweigen zu bewahren. 

2) Die Regierung legt mit Verordnung berücksichtigungswürdige 
Ausnahmen von der Schweigepflicht unter Vorbehalt wesentlicher privater 
Interessen des Verunfallten, seiner Angehörigen und seines Arbeitgebers, 
fest. 

 

1 Richtig müsste es heissen: "Rechtssicherungsverfahren". 
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B. Verhältnis zu anderen Sozialversicherungszweigen 

Art. 90 

Die Regierung regelt durch Verordnung das Verhältnis der Unfallver-
sicherung zu den übrigen Sozialversicherungen in bezug auf: 
a) die Vorleistungspflicht für Pflegeleistungen und Taggelder und die 

nachträgliche Übernahme der zum voraus erbrachten Leistungen; 
b) die gegenseitige Meldepflicht über die Festsetzung und Änderung der 

Leistungen; 
c) die Abgrenzung der Leistungspflicht beim Zusammentreffen von 

Unfall und Krankheit; 
d) das Beschwerderecht der Versicherer gegen Verfügungen aus dem 

Bereich einer anderen Sozialversicherung. 

C. Rechtsmittel 

Art. 91 

Einsprachen und Klagen 

1) Gegen Verfügungen der Versicherer sowie gegen die auf solchen 
Verfügungen beruhenden Prämienrechnungen kann innert zwei Monaten 
ab Zustellung beim verfügenden Versicherer Einsprache erhoben werden. 

2) Gegen Verfügungen und Einspracheentscheide der Versicherer mit 
Ausnahme von Verfügungen und Einspracheentscheidungen über die 
Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den Klassen und Stufen 
der Prämientarife steht den Betroffenen innert zwei Monaten ab Zustel-
lung der Verfügung bzw. der Einspracheentscheidung die Klage an das 
Landgericht offen. Eine Vermittlungsverhandlung ist nicht vorgeschrieben. 
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Art. 92 

Beschwerden 

1) Gegen Verfügungen des Amtes für Volkswirtschaft kann binnen 14 
Tagen ab Zustellung Vorstellung bzw. Beschwerde bei der Regierung 
erhoben werden. 

2) Wenn Gefahr im Verzug ist, kann das Amt für Volkswirtschaft e-
ventuellen Vorstellungen und Beschwerden gegen seine Verfügungen zur 
Verhütung von Unfällen oder Berufskrankheiten die aufschiebende Wir-
kung versagen. 

3) Beschwerde bei der Regierung kann auch erhoben werden, wenn 
der Versicherer entgegen dem Begehren des Betroffenen innert drei Mo-
naten keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt. 

Art. 93 

Beschwerde gegen die Zuteilung in die Prämientarife 

Gegen Verfügungen und Einspracheentscheidungen der Versicherer 
über die Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den Klassen und 
Stufen der Prämientarife kann der Betroffene innert zwei Monaten bei 
der Regierung Beschwerde erheben. 

IX. Strafbestimmungen 

Art. 94 

1) Wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in an-
derer Weise der Versicherungs- oder der Prämienpflicht ganz oder teil-
weise entzieht, 
wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Prämien am Lohn abzieht, sie 
indessen dem vorgesehenen Zweck entfremdet, 
wer als Durchführungsorgan seine Pflichten, namentlich die Schweige-
pflicht, verletzt oder seine Stellung zum Nachteil Dritter, zum eigenen 
Vorteil oder zum unrechtmässigen Vorteile eines anderen missbraucht, 
wer als Arbeitgeber den Vorschriften über die Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten zuwiderhandelt oder als Arbeitnehmer diesen 
Vorschriften zuwiderhandelt und dadurch andere ernstlich gefährdet, 
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wer als Arbeitnehmer den Vorschriften über die Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten zuwiderhandelt, ohne dadurch andere zu gefähr-
den, 
wer in Verletzung der Auskunftspflicht unwahre Auskunft erteilt oder 
die Auskunft verweigert, 
wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu 
ausfüllt, ist, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe bedrohtes Vergehen 
oder Verbrechen vorliegt, vom Landgericht wegen Vergehens mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessät-
zen zu bestrafen. Beide Strafen können verbunden werden. 

2) Wer diese Tatbestände fahrlässig setzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. 

3) Wer sich einer gemäss den Vorschriften dieses Gesetzes angeord-
neten Kontrolle widersetzt oder diese auf andere Weise verunmöglicht, 
ist, falls nicht ein Tatbestand nach Abs. 1 erfüllt ist, vom Landgericht 
wegen Übertretung mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen zu bestrafen. 

4) Werden die Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristi-
schen Person oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder 
einer Einzelfirma begangen, finden die Strafbestimmungen auf die Perso-
nen Anwendung, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen, 
jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person, der Ge-
sellschaft oder der Einzelfirma für die Geldstrafen und Kosten. 

X. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 95 

Versicherungsleistungen nach bisherigem Recht 

1) Versicherungsleistungen für Unfälle, die sich vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ereignet haben, und für Berufskrankheiten, die vor diesem 
Zeitpunkt ausgebrochen sind, werden nach bisherigem Recht gewährt. 

2) Für die bisher obligatorisch Versicherten gelten in den in Abs. 1 
erwähnten Fällen die Bestimmungen dieses Gesetzes über: 
a) die Gewährung der Heilbehandlung nach Festsetzung der Rente 

(Art. 21), sofern der Anspruch erst nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes entsteht; 
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b) den Ausschluss der Kürzung von Pflegeleistungen und Kostenvergü-
tungen, wenn der Unfall oder die Berufskrankheit grobfahrlässig 
herbeigeführt wurde (Art. 37 Abs. 2); 

c) die Invalidenrenten, Integritätsentschädigungen, Hilflosenentschädi-
gungen und Hinterlassenenrenten sowie die Leichentransport- und 
Bestattungskosten, sofern der Anspruch erst nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes entsteht; 

d) die Weitergewährung von Waisenrenten für Kinder, die noch in der 
Ausbildung begriffen sind (Art. 30 Abs. 3), wobei der Anspruch auf 
die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits erloschenen Renten in-
nert Jahresfrist geltend gemacht werden muss; 

e) den Auskauf von Renten (Art. 35); 
f) die Teuerungszulagen (Art. 34), wobei die Teuerung für alle Rentner 

durch die nach bisherigem Recht zugesprochenen Renten und allfälli-
gen Teuerungszulagen per 1. Januar 1986 als ausgeglichen gilt. 

3) War der verstorbene Versicherte durch gerichtliche Entscheidung 
oder durch Vertrag zu Unterhaltsbeiträgen an ein aussereheliches Kind 
verpflichtet, so gilt dieses für die Gewährung von Waisenrenten als Kind 
des Versicherten. 

Art. 96 

Bestehende Versicherungsverträge 

1) Verträge über die Unfallversicherung gemäss bisherigem Gesetz 
gelten mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als an dessen Normen ange-
passt. 

2) Andere Verträge über die Unfallversicherung für Risiken, die nach 
diesem Gesetz aus der obligatorischen Unfallversicherung gedeckt werden, 
fallen bei dessen Inkrafttreten dahin. Über diesen Zeitpunkt hinaus vor-
bezahlte Prämien sind zurückzuerstatten. Die Ansprüche aus Unfällen, die 
sich vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet haben, bleiben vorbehalten. 

Art. 97 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwen-
digen Verordnungen. 
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Art. 98 

Aufhebung bisherigen Rechts 

1) Es werden aufgehoben: 
a) das Gesetz vom 16. Januar 1931 betreffend die Unfallversicherung 

(Betriebsunfälle), LGBl. 1931 Nr. 2; 
b) die Verordnung vom 24. Februar 1931 zum Gesetz betreffend die 

Unfallversicherung (Betriebsunfälle), LGBl. 1931 Nr. 3; 
c) das Gesetz vom 21. Januar 1932 betreffend die Versicherung gegen 

Nichtbetriebsunfälle, LGBl. 1932 Nr. 6; 
d) die Bekanntmachung vom 14. August 1941 betreffend die Versiche-

rungspflicht für die Bodenlegerei, LGBl. 1941 Nr. 20; 
e) das Gesetz vom 23. Juli 1946 über die Änderung des Gesetzes vom 

16. Januar 1931, LGBl. 1931 Nr. 2, betreffend die Unfallversicherung 
(Betriebsunfälle), LGBl. 1946 Nr. 20; 

f) das Gesetz vom 20. August 1953 betreffend die Unfallversicherung 
(Betriebs- und Nichtbetriebsunfall), LGBl. 1953 Nr. 14; 

g) die Verordnung vom 7. Mai 1956 betreffend die Durchführung der 
Versicherung gegen Nichtbetriebsunfall, LGBl. 1956 Nr. 7; 

h) das Gesetz vom 9. September 1960 betreffend die Kranken- und Un-
fallversicherung in der Land- und Hauswirtschaft sowie die Ände-
rung von Bestimmungen über die Versicherung gegen Nichtbetriebs-
unfälle, LGBl. 1960 Nr. 21; 

i) das Gesetz vom 30. Januar 1961 betreffend die Abänderung des Ge-
setzes vom 9. September 1960, LGBl. 1960 Nr. 21 (Versicherung gegen 
Nichtbetriebsunfälle), LGBl. 1961 Nr. 4; 

k) das Gesetz vom 3. Februar 1965 über die Abänderung des Gesetzes 
vom 16. Januar 1931 betreffend die Unfallversicherung (Betriebs-
unfälle) und des Gesetzes vom 21. Januar 1932 betreffend die Versi-
cherung gegen Nichtbetriebsunfälle, LGBl. 1965 Nr. 19; 

l) die Verordnung vom 22. Juli 1968 über die Abänderung der Verord-
nung betreffend die Durchführung der Versicherung gegen Nichtbe-
triebsunfall, LGBl. 1968 Nr. 25; 

m) das Gesetz vom 22. Dezember 1969 betreffend die Teuerungszulagen 
an die Rentner der obligatorischen Unfallversicherung, LGBl. 1970 
Nr. 7; 

n) das Gesetz vom 22. Dezember 1969 betreffend die Änderung des 
Gesetzes betreffend die Unfallversicherung (Betriebsunfälle), LGBl. 
1970 Nr. 8; 
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o) das Gesetz vom 22. Dezember 1969 betreffend die Unfall- und 
Nichtbetriebsunfallversicherung in der Land- und Hauswirtschaft, 
LGBl. 1970 Nr. 9; 

p) das Gesetz vom 17. Dezember 1970 über die Abänderung des Geset-
zes betreffend die Unfallversicherung (Betriebsunfälle), LGBl. 1971 
Nr. 6; 

q) das Gesetz vom 20. Dezember 1976 betreffend die Abänderung des 
Gesetzes über die Versicherung gegen Nichtbetriebsunfälle, 
LGBl. 1977 Nr. 13; 

r) das Gesetz vom 5. Juli 1979 über die Abänderung des Gesetzes 
betreffend die Unfallversicherung (Betriebsunfälle), LGBl. 1979 Nr. 
43; 

s) die Verordnung vom 21. Dezember 1982 betreffend Abänderung der 
Verordnung vom 24. Februar 1931 zum Gesetz betreffend die Unfall-
versicherung (LGBl. 1931 Nr. 3), LGBl. 1983 Nr. 5; 

t) die Verordnung vom 9. Dezember 1986 über den anrechenbaren 
Verdienst in der Unfallversicherung, LGBl. 1986 Nr. 88; 

u) die Verordnung vom 8. März 1988 über die Abänderung der Verord-
nung betreffend die Durchführung der Versicherung gegen Nichtbe-
triebsunfall, LGBl. 1988 Nr. 5; 

v) die Verordnung vom 25. Juli 1988 über die Prämien in der Nichtbe-
triebsunfallversicherung, LGBl. 1988 Nr. 33. 

2) Die Verordnung vom 2. Dezember 1986 über die Teuerungszulagen 
an die Rentner der obligatorischen Unfallversicherung, LGBl. 1986 Nr. 97, 
bleibt bis zum Erlass einer neuen Verordnung nach Massgabe dieses 
Gesetzes in Kraft. 

Art. 99 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 
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gez. Hans-Adam 

gez. Hans Brunhart 
Fürstlicher Regierungschef 


